
 

  iPad-Nutzungsreglement_Benken_August 2023 

 

iPad-Nutzungsreglement 

 

Die Lehrpersonen unserer Schule orientieren sich am Lehrplan Medien und Informatik und 

vermitteln den Lernenden einen angemessenen Umgang mit ICT (Information and 

Communication Technologies). 

 

Die Schule Benken stellt den Lernenden moderne Informatikmittel als Arbeitsinstrumente zur 

Verfügung. Sie finanziert die Leihgeräte und ist Eigentümerin aller Geräte und Zubehör inklusive 

Software und Daten. 

 

1. / 2. Primarschulklasse Den Lernenden steht ein Halbklassensatz iPads zur Verfügung. 

3. – 6. Primarschulklasse Die Lernenden erhalten ein persönliches iPad. 

 

 

Geräte 

Die iPads und das mitgelieferte Zubehör (Tastaturhülle, Stift, Kopfhörer, Ladegerät und Kabel) 

sind Eigentum der Schule. Die Schule stellt den Support der Geräte sicher und ist zuständig für 

die Garantie- und Reparaturabwicklungen. Sie definiert die Lerninhalte und den Einsatz der 

iPads im Unterricht und sie bestimmt, wann mit den schuleigenen iPads zu Hause gearbeitet 

werden darf. Bei einem Verstoss gegen das Nutzungsreglement behält sich die Schule das Recht 

vor, die Nutzung des Leihgeräts einzuschränken.  

 

Allgemein:  Verantwortung und Umgang mit dem iPad 

• Die Lernenden tragen die Verantwortung für das Gerät, welches sie gerade verwenden. 

• Sie gehen sorgfältig damit um und achten darauf, dass das Gerät und insbesondere auch das 

Zubehör nicht beschädigt wird. 

• Sie sorgen dafür, dass das iPad weder nass noch schmutzig wird. 

• Schäden melden sie sofort der Klassenlehrperson. 

 

3. – 6. Klasse:  Verantwortung und Umgang mit dem persönlichen iPad 

• Die Lernenden tragen die Verantwortung für ihr persönliches Gerät. 

• Sie stellen sicher, dass sie ihr persönliches iPad in aufgeladenem Zustand in die Schule 

zurückbringen. 

• Es ist ihnen bewusst, dass sie Lehrpersonen und Eltern jederzeit Zugriff auf ihr Gerät und 

Einsicht in sämtliche gespeicherte Daten gewähren müssen. 

• Das Installieren oder Löschen von Programmen oder Apps ist nicht erlaubt. 

• An den Systemeinstellungen darf nichts verändert werden. 

• Daten (Video, Sound, Spiele, Programme, E-Mail Anhänge etc.) dürfen nur mit Erlaubnis der 

betreffenden Lehrperson heruntergeladen werden. 

• Sie leihen das Gerät niemandem aus. 
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Nutzung ausserhalb der Schule 

Die iPads sind grundsätzlich für die Nutzung in der Schule vorgesehen. 

Auf Anordnung der Lehrpersonen können die Lernenden ab der 3. Klasse die Geräte für 

spezifische Aufträge mit nach Hause nehmen. Es gelten die gleichen Regeln wie in der Schule. 

Die Einhaltung der Regeln liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten. 

 

Apps 

Für die Kinder ist der App-Store gesperrt. Schülerinnen und Schüler können weder Apps 

installieren noch deinstallieren. 

 

Internetnutzung  

Die Lehrpersonen haben den Auftrag, die Lernenden für die Risiken im Internet zu sensibilisieren 

und sie in Massnahmen zum sicheren Umgang im Internet, wie auch mit sensiblen Daten zu 

schulen. Das Internet dient in erster Linie der gezielten Informationsbeschaffung für den 

Unterricht. Das Gerät verfügt über eine Firewall, welche ungeeigneten Inhalt für die Kinder 

sperrt. Zudem kann der Browserverlauf nicht gelöscht werden, damit jederzeit nachvollziehbar 

ist, auf welchen Webseiten sich die Kinder bewegt haben. 

 

Haftung  

Für Schäden, welche durch natürliche Abnützung entstehen, kommt die Schule auf. 
 

Bei Schäden welche durch Fehlnutzung, Mutwilligkeit oder Nachlässigkeit entstehen oder bei 

Verlust/Diebstahl ausserhalb der Schule haften die Erziehungsberechtigten. 
 

Unabsichtliche Schäden, welche aus leichter Fahrlässigkeit von Lernenden entstehen, werden in 

der Regel von der Haftpflichtversicherung der Erziehungsberechtigten übernommen.  

 

Austritt aus der Schule 

Bei Schulaustritt muss das persönliche Leihgerät inklusive Zubehör unter Berücksichtigung der 

normalen Abnutzung in einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Sollten Teile fehlen 

oder beschädigt worden sein, müssen die Erziehungsberechtigten für den Schaden aufkommen. 

Das iPad wird vor einer weiteren Nutzung zurückgesetzt und damit persönliche Daten des 

austretenden Kindes gelöscht. 

 

 

Benken, August 2023 

 

 

 

 

Heiner Widmer, Schulleitung 
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iPad-Nutzungsreglement 

 

 

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir das Nutzungsreglement gelesen haben und 

damit einverstanden sind: 
 

 

 

 

____________________________________________________ __________________________________________________________________ 

Vorname und Name des Kindes   Ort, Datum und Unterschrift des Kindes 

 

 

____________________________________________________ __________________________________________________________________ 

Vorname und Name der/des Erziehungsberechtigten Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Bitte senden an Schule Benken, Schulverwaltung, Schulstrasse 3, 8463 Benken. Vielen Dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


